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140/12 – Kreis Coesfeld

Rechtsverordnung über die Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen im Gelegenheitsverkehr mit 
Taxen (Taxentarif) für den Kreis Coesfeld vom 26.09.2012

Aufgrund des § 51 Abs. 1 des Personenbeförderungsge-
setzes (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
08.08.1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.11.2011 (BGBl. I S. 2272) in Verbindung mit § 
4 der Verordnung über die zuständigen Behörden und über 
die Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen 
nach dem PBefG vom 30.03.1990 (GV. NRW. 1990 S. 247) 
hat der Kreistag des Kreises Coesfeld in seiner Sitzung vom 
26.09.2012 folgende Rechtsverordnung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Die Beförderung von Fahrgästen mit Taxen mit Betriebs-
sitz im Kreis Coesfeld erfolgt innerhalb des Pflichtfahr-
gebietes nach den in dieser Verordnung festgesetzten 
Beförderungsentgelten.

(2) Das Pflichtfahrgebiet umfasst das Gebiet des Kreises 
Coesfeld.

(3) Fahrten, die über die Grenzen des Pflichtfahrgebietes hi-
nausgehen, unterliegen für die gesamte Fahrstrecke der 
freien Vereinbarung. Hierauf ist der Fahrgast vor Antritt 
der Fahrt aufmerksam zu machen.
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§ 2
Fahrpreisanzeiger

(1) Die Beförderungsentgelte nach dieser Rechtsverord-
nung dürfen weder über- noch unterschritten werden. 
Sie sind unter Verwendung eines geeichten Fahrpreis-
anzeigers zu berechnen.

(2) Ist der Fahrpreisanzeiger gestört, so ist er unverzüglich, 
das heißt ohne schuldhaftes Zögern, wiederherstellen 
und eichen zu lassen. Diese Verpflichtung obliegt sowohl 
dem Taxenunternehmer als auch dem Taxenfahrer.

§ 3
Fahrpreis

(1) Das Beförderungsentgelt setzt sich zusammen aus dem 
Grundpreis und den Beträgen, die für die gefahrene 
Strecke sowie für evtl. Wartezeiten nach dieser Verord-
nung zu entrichten sind.

(2) Der Grundpreis für die Inanspruchnahme eines Taxis be-
trägt vorbehaltlich Abs. 5

a) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr 
 (einschl. der Anfangsstrecke von 58,82 m
 bzw. der Anfangswartezeit von 13,33 s)  

2,70 €
  
b) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr sowie
 an Sonn- und Feiertagen
 in der Zeit von 0.00 Uhr – 24.00 Uhr  
 (einschl. der Anfangsstrecke von 55,56 m
 bzw. der Anfangswartezeit von 13,33 s)  

3,10 €

(3) Die Gebühr für die mit Fahrgästen gefahrene Strecke bei 
Inanspruchnahme eines Taxis beträgt vorbehaltlich Abs. 6

 Tarifstufe 1

a) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr je km 
 (die Schaltung von 0,10 € erfolgt für jede 
 weitere angefangene Strecke von 58,82 m)  

1,70 €
  
b) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr sowie
 an Sonn- und Feiertagen 
 in der Zeit von 0.00 Uhr – 24.00 Uhr je km 
 (die Schaltung von 0,10 € erfolgt für jede 
 weitere angefangene Strecke von 55,56 m)  

1,80 €

(4) Die Gebühr für die Anfahrt bei Inanspruchnahme eines 
Taxis beträgt vorbehaltlich Abs. 7 und § 4

 Tarifstufe 2

a) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr je km 
 (die Schaltung von 0,10 € erfolgt für jede 
 weitere angefangene Strecke von 111,11 m)  

0,90 €

b) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr sowie
 an Sonn- und Feiertagen
 in der Zeit von 0.00 – 24.00 Uhr je km 
 (die Schaltung von 0,10 € erfolgt für jede 
 weitere angefangene Strecke von 100,00 m)  

1,00 € 

(5) Der Grundpreis für die Inanspruchnahme eines Groß-
raumtaxis (Personenkraftwagen mit mehr als 4 Fahr-
gastplätzen – ausgenommen Notsitze oder Behelfssitze 
im Kofferraum –) beträgt bei ausdrücklicher Bestellung 
bzw. bei Antritt der Fahrt mit mehr als 4 Fahrgästen

a) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr 
 (einschl. der Anfangsstrecke von 50,00 m
 bzw. der Anfangswartezeit von 13,33 s)  

3,70 €
  
b) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr sowie
 an Sonn- und Feiertagen
 in der Zeit von 0.00 Uhr – 24.00 Uhr 
 (einschl. der Anfangsstrecke von 47,62 m
 bzw. der Anfangswartezeit von 13,33 s) 

4,10 €

(6) Die Gebühr für die mit Fahrgästen gefahrene Strecke bei 
Inanspruchnahme eines Großraumtaxis (Personenkraft-
wagen mit mehr als 4 Fahrgastplätzen – ausgenommen 
Notsitze oder Behelfssitze im Kofferraum –) beträgt bei 
ausdrücklicher Bestellung bzw. bei Antritt der Fahrt mit 
mehr als 4 Fahrgästen

 Tarifstufe 3

a) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr je km 
 (die Schaltung von 0,10 € erfolgt für jede weitere 

angefangene Strecke von 50,00 m)  
2,00 € 

  
b) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr sowie
 an Sonn- und Feiertagen
 in der Zeit von 0.00 Uhr – 24.00 Uhr je km
 (die Schaltung von 0,10 € erfolgt für jede 
 weitere angefangene Strecke von 47,62 m)  

2,10 € 

(7) Die Gebühr für die Anfahrt bei Inanspruchnahme eines 
Großraumtaxis (Personenkraftwagen mit mehr als 4 
Fahrgastplätzen – ausgenommen Notsitze oder Behelfs-
sitze im Kofferraum -) beträgt bei ausdrücklicher Bestel-
lung vorbehaltlich § 4

 Tarifstufe 4

a) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 6.00 Uhr – 22.00 Uhr je km 
 (die Schaltung von 0,10 € erfolgt für jede weitere 

angefangene Strecke von 111,11 m)  
0,90 € 

  
b) an Werktagen (Montag bis Samstag)
 in der Zeit von 22.00 Uhr – 6.00 Uhr sowie
 an Sonn- und Feiertagen
 in der Zeit von 0.00 – 24.00 Uhr je km 
 (die Schaltung von 0,10 € erfolgt für jede weitere 

angefangene Strecke von 100,00 m) 
1,00 €

§ 4
Anfahrt

(1) Die Anfahrt zum Bestellort hat innerhalb der Ortschaft 
des Betriebssitzes oder Standplatzes, die mit Ortstafeln 
nach den Zeichen 310 und 311 StVO gekennzeichnet ist, 
unentgeltlich zu erfolgen.
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(2) Unentgeltlich hat die Anfahrt auch außerhalb des in Abs. 
1 genannten Bereichs zu erfolgen, wenn die anschlie-
ßende Besetztfahrt in die Ortschaft des Betriebssitzes 
bzw. Standplatzes des Taxis zurückführt oder sie durch-
fahren wird.

(3) In allen anderen Fällen ist die Anfahrt nach § 3 Abs. 4 
(Tarifstufe 2) bzw. nach § 3 Abs. 7 (Tarifstufe 4) zu be-
rechnen.

§ 5
Wartezeiten

Die Wartezeitgebühr beträgt je Stunde 27,00 € (die Schal-
tung von 0,10 € erfolgt nach jeweils 13,33 s).

Die Berechnung erfolgt durch den Fahrpreisanzeiger.

§ 6
Störung des Fahrpreisanzeigers

Bei Versagen des Fahrpreisanzeigers ist der Fahrpreis nach 
den Tarifbestimmungen der §§ 3, 4 und 5 dieser Verordnung 
zu berechnen.

§ 7
Rücknahme des Fahrauftrages

(1) Tritt der Besteller eine Fahrt nicht an, so hat er den ent-
sprechenden Grundpreis nach § 3 Abs. 2 bzw. § 3 Abs. 
5 zu entrichten, wenn sich der Bestellort innerhalb der 
Ortschaft des Betriebssitzes oder Standplatzes, die mit 
Ortstafeln nach den Zeichen 310 und 311 StVO gekenn-
zeichnet ist, befindet.

(2) Liegt der Bestellort außerhalb des in Abs. 1 genannten 
Bereichs, ist der entsprechende Grundpreis nach § 3 
Abs. 2 bzw. § 3 Abs. 5 und die entsprechende Anfahrts-
gebühr nach § 3 Abs. 4 bzw. § 3 Abs. 7 zu entrichten.

(3) Die Vergütung nach Abs. 1 und 2 entfällt, wenn der Be-
steller mindestens 1 Stunde vor dem vereinbarten Fahrt-
beginn den Auftrag widerruft.

§ 8
Sondervereinbarungen

(1) Sondervereinbarungen für den Pflichtfahrbereich im 
Sinne des § 51 Abs. 1 Nr. 6 PBefG sind nur unter Beach-
tung der Bestimmungen des § 51 Abs. 2 Nr. 1 – 4 PBefG 
zulässig.

(2) Soweit entsprechende Verträge abgeschlossen wer-
den, sind diese vor Anwendung dem Kreis Coesfeld – 
36-Straßenverkehr – anzuzeigen.

§ 9
Mitführen des Taxentarifes

Diese Rechtsverordnung ist in der Taxe mitzuführen. Dem 
Fahrgast ist auf Verlangen Einsicht zu gewähren.

§ 10
Quittung

Das Fahrpersonal ist verpflichtet, dem Fahrgast auf Verlan-
gen eine Quittung über das gesamte Beförderungsentgelt 
unter Angabe des Datums, der Fahrstrecke und des amt-
lichen Kennzeichens bzw. der Ordnungsnummer zu erteilen.

§ 11
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 Abs. 1 Nr. 4 PBefG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) als Unternehmer / von ihm Beauftragter oder Fahr-
zeugführer

- Beförderungsfahrten gemäß § 1 Abs. 1 durchführt 
oder deren Ausführung anordnet oder zulässt, 
ohne das Beförderungsentgelt nach den Bestim-
mungen der §§ 3, 4 und 5 dieser Verordnung mit-
tels des Fahrpreisanzeigers zu berechnen,

- bei Fahrten über die Grenze des Pflichtfahrge-
bietes hinaus es gemäß § 1 Abs. 3 unterlässt, den 
Fahrgast vor Beginn der Beförderung auf die freie 
Vereinbarung des Fahrpreises hinzuweisen,

- es gemäß § 2 Abs. 2 unterlässt, den Fahrpreisan-
zeiger nach einer Störung unverzüglich, das heißt 
ohne schuldhaftes Zögern, wiederherstellen und 
eichen zu lassen,

- es gemäß § 6 unterlässt, den Fahrpreis bei einem 
Versagen des Fahrpreisanzeigers nach den Tarif-
bestimmungen der §§ 3, 4 und 5 dieser Verord-
nung zu berechnen,

- entgegen § 9 dem Fahrgast auf dessen Verlangen 
Einsicht in die mitzuführende Rechtsverordnung 
nicht gewährt,

- es gemäß § 10 unterlässt, dem Fahrgast auf 
Wunsch eine Quittung auszustellen oder in dieser 
unvollständige Angaben macht;

b) als Unternehmer

- es entgegen § 8 Abs. 2 unterlässt, eine Sonderver-
einbarung vor deren Anwendung anzuzeigen,

- es unterlässt, seine Taxe entgegen § 9 mit einer 
Ausfertigung dieser Rechtsverordnung auszurü-
sten.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können je nach Zuwiderhand-
lung gemäß § 61 Abs. 2 PBefG mit einer Geldbuße bis 
zu 10.000,00 € geahndet werden, soweit die jeweilige 
Ordnungswidrigkeit nicht nach anderen Vorschriften mit 
Geldbuße oder Strafe bedroht ist.

 
§ 12

Inkrafttreten

(1) Diese Rechtsverordnung tritt am 01.11.2012 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung über die Beför-
derungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Ge-
legenheitsverkehr mit Taxen (Taxentarif) für den Kreis 
Coesfeld vom 19.12.2007 außer Kraft.

(2) Die Fahrpreisanzeiger der Taxen sind nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung bis spätestens zum 20.11.2012 ent-
sprechend umzurüsten und zu eichen. Während dieser 
Übergangszeit sind die Beförderungsentgelte bei den 
Taxen, deren Fahrpreisanzeiger noch nicht umgestellt 
wurde, nach dem Taxentarif vom 19.12.2007 zu berech-
nen. 
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Rechtsverordnung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Rechts-
verordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) diese Rechtsverordnung ist nicht ordnungsgemäß öf-
fentlich bekannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Rechtsverordnungsbeschluss vor-
her beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 26.09.2012

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Püning

141/12 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung einer öffentlichen Zustellung gem. § 10 LZG NRW 

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 13.09.2012, Akten-
zeichen 36-229724-hü, ist zuzustellen an Herrn Hans Georg 
Gebbert, zuletzt wohnhaft in Ammeln 91, 48683 Ahaus.

Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
Mit Anordnung vom 13.09.2012 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48653 Coesfeld 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Herr Hülswitt 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Coesfeld, den 24.09.2012 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr 
Im Auftrage 
gez. Hülswitt 

142/12 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 10 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) zur Erweiterung einer 
Schweinemasthaltung in Billerbeck

Herr Theodor Schulze Wierling, Temming 5, 48727 Biller-
beck, hat die Erweiterung seiner Schweinemasthaltung  
auf 4647 Schweinemastplätze beantragt. Gegenstand des 
Antrages ist die Errichtung und der Betrieb eines neuen 
Schweinemaststalls mit 1320 Mastplätzen, die Aufstockung 
vorhandener Ställe um 376 Tierplätze und der Neubau eines 
Güllesilos mit 2285 cbm Fassungsvermögen. 
Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Das beantragte Vorhaben wird hiermit gemäß § 10 BIm-
SchG bekannt gemacht. 

Für das Vorhaben wurde vom Antragsteller eine Umwelt-
verträglichkeitsuntersuchung als Grundlage zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt. Gemäß § 1 Abs. 2 der 9. 
Verordnung zur Durchführung des BImSchG (Verordnung 
über das Genehmigungsverfahren), ist die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unselbständiger Teil des Genehmigungs-
verfahrens.

Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unter-
lagen einschließlich der Umweltverträglichkeitsuntersu-
chung liegen nach der Bekanntmachung einen Monat, vom 
09.10.2012 bis einschließlich 08.11.2012, während der 
Dienststunden zur Einsicht bei folgenden Behörden aus:

1. Stadtverwaltung Billerbeck, Fachbereich Planen 
 und Bauen, Zimmer 4, Markt 1, 48727 Billerbeck,
2. Kreisverwaltung Coesfeld, Abt. 70, Raum 222, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Etwaige Einwendungen nicht privatrechtlicher Natur gegen 
das Vorhaben können vom Datum der erstmaligen Ausle-
gung bis einschließlich 22.11.2012 bei den vorgenannten 
Behörden schriftlich vorgebracht werden. Mit Ablauf dieser 
Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
Die Einwendungen sollen die volle leserliche Anschrift (in 
Blockschrift) des Einwenders tragen.

Es wird hiermit darauf hingewiesen, dass die Einwendungs-
schreiben an die Antragstellerin zur Stellungnahme weiter-
gegeben werden. Auf Verlangen des Einwenders werden 
dabei Name und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung des Inhaltes der Einwendung 
erforderlich sind.

Sofern Einwendungen erhoben werden, werden diese gem. 
§ 10 Abs. 4 Nr. 3 und Abs. 6 BImSchG - auch bei Ausbleiben 
der Antragsteller oder von Personen, die fristgerecht Ein-
wendungen erhoben haben -, in einem besonderen Erörte-
rungstermin erörtert. Der Erörterungstermin ist vorgesehen 
für Mittwoch, den 16.01.2013 ab 10:00 Uhr, im Rathaussaal 
der Stadt Billerbeck, Markt 1, 48727 Billerbeck. 
Sollte der Termin aufgrund einer Ermessensentscheidung 
der Genehmigungsbehörde nicht stattfinden, wird dies 
rechtzeitig vorher öffentlich bekannt gemacht.

Der Erörterungstermin ist öffentlich. Ein Recht zur Teilnah-
me haben neben den Vertretern der beteiligten Behörden 
die Antragstellerin und diejenigen, die rechtzeitig bei den 
Auslegungsstellen Einwendungen erhoben haben. Sonstige 
Personen können als Zuhörer am Termin teilnehmen, sofern 
genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. 
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Die Entscheidung über die Einwendungen (Genehmigungs-
bescheid) wird nach dem Erörterungstermin allen Einwen-
dern schriftlich zugestellt. Die Zustellung kann auch durch 
eine öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.   
 
Coesfeld, 20.09.2012

Kreis Coesfeld 
Der Landrat  
Im Auftrag
gez. Sentis

143/12 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 12 der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(9. BImSchV) zur Änderung und zum Betrieb einer Anla-
ge zum Halten von Schweinen in Ascheberg

Frau Hildegard Beuckmann hat einen Antrag zur wesent-
lichen Änderung und zum Betrieb einer Anlage zum Halten 
von Schweinen auf dem Grundstück Im Hagen 35, 59387 
Ascheberg (Gemarkung Ascheberg, Flur 57, Flurstück 29), 
vorgelegt.

Der für den 31.10.2012 vorgesehene Erörterungstermin fin-
det nicht statt.

Coesfeld, den 25.09.2012

Kreis Coesfeld
Der Landrat 
Im Auftrag
gez. Sentis

144/12 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. 
BImSchV) zur Genehmigung zur Änderung und zum Be-
trieb einer Anlage zur Haltung von Schweinen in Lüding-
hausen

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat Herrn Ansgar Storkebaum, Westrup 38, 
59348 Lüdinghausen mit Datum 10.09.2012 eine Genehmi-
gung mit folgendem verfügenden Teil erteilt: 

„Hiermit wird Ihnen gemäß §§ 16 Abs. 1 und 6 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit §§ 1 
und 2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla-
gen – 4. BImSchV – sowie der Ziffer 7.1 Spalte 1 des An-
hangs der 4. BImSchV die Genehmigung zur wesentlichen 
Änderung und zum Betrieb einer genehmigungspflichtigen 
Anlage zur Haltung von Schweinen mit insgesamt 4.799 
Mastschweineplätzen und 1.134 Ferkelaufzuchtplätzen am 
Standort 59348 Lüdinghausen, Westrup 38 erteilt. “

Eingeschlossene Entscheidung:
„Die Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung NRW“ 

Die Maßnahme darf auf dem Grundstück in Lüdinghausen, 
Westrup 38, Gemarkung: Lüdinghausen-Kspl., Flur: 21, 
Flurstück: 80 durchgeführt werden.“

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:
„Gegen diesen Genehmigungsbescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Zustellung Klage bei dem Verwaltungs-
gericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster (schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle) eingelegt werden. Die Klage muss den Kläger, den 

Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben werden.
Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen ihr 2 Abschriften 
beigefügt werden.“

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 02.10.2012 
bis einschließlich 15.10.2012 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:
- Stadtverwaltung Lüdinghausen, Zimmer 310, 
 Borg 2, 59348 Lüdinghausen
- Kreisverwaltung Coesfeld, Zimmer 220, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid 
unter Auflagen zum Baurecht/Brandschutz, zur Reststoff-
verwertung und Abfallentsorgung, zum Grundwasser- und 
Gewässerschutz, zum Immissionsschutz, zum Landschafts-
schutz und zum Veterinärrecht ergangen ist.

Coesfeld, 14.09.2012

Kreis Coesfeld
Der Landrat
Im Auftrag
gez. Sentis

145/12 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 3a des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur Änderung und 
zum Betrieb einer Windenergieanlage in Coesfeld

Herr Dr. Thomas Hagelstange, Elbmühltal, 65627 Elbtal, hat 
mit Datum 22.05.2011 einen Antrag zur wesentlichen Än-
derung und zum Betrieb einer Windenergieanlage in 48653 
Coesfeld, Gemarkung: Lette, Flur: 1, Flurstück: 4, vorgelegt.
Gegenstand des Antrages ist der genehmigte Nachtbetrieb 
der Windenergieanlage in Abhängigkeit der Leistung einer 
benachbarten Windenergieanlage. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften. 
Für das Vorhaben ist gemäß § 3a–c des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen, wenn eine überschlägige 
standortbezogeneVorprüfung durch die Genehmigungsbe-
hörde ergibt, dass erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind.
Es wurde ein Vorprüfungsverfahren (Screening) zur Feststel-
lung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsunter-
suchung durchgeführt. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde 
festgestellt, dass es einer weiteren Umweltverträglichkeits-
prüfung als unselbständiger Teil des Genehmigungsverfah-
rens nicht bedarf, da u.a. erhebliche nachteilige Umweltaus-
wirkungen durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG in entspre-
chender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 1 des BImSchG 
bekannt gemacht und ist nicht selbstständig anfechtbar.

Coesfeld, 25.09.2012

Kreis Coesfeld 
Der Landrat  
Im Auftrag
gez. Sentis


